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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.03.2000

Norm

ZPO §27 Abs1

ZPO §36 Abs1

Rechtssatz

In einem Verfahren mit absoluter Anwaltsp4icht (§ 27 Abs 1 ZPO) kann die nach § 36 Abs 1 ZPO erforderliche Anzeige

der Bestellung eines neuen Rechtsanwalts nicht durch einen Antrag auf Bestellung eines Kurators nach § 116 ZPO für

die im Innenverhältnis zum Rechtsanwalt von diesem nicht mehr vertretene Prozesspartei ersetzt werden.
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